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§ . 18.

DieinZeitdeßLeib-Gedingers Jnnhabung / vomhmebeschehe-
ne Besserung der Leib-Gedings Güter bctressend/wannderenthalben
im Leib-Gedings Verlaß ichtes außdrucklich bedingt worden / solle
es demselbengemäß / damitgehaltenwerden/ widrigen Falls aber ist
der Aigenthumber / wann ihme das Leib-Gedingwiederhaimfallet /
vonWeingatten / Aeckern/ Wißmathen / vnd dergleichen Gründten/
die beschehene gemaineBesserung zu erstatten/nicht schuldig ; wann
aber der Leib - Gedinger darnebens ein öden vmbgerissen / dardurch
die Aecker / oder Weingärten/mit neuen Grössten erweitcrt/oder sonst
dergleichenVermehr - vnd Besserung fürgenommen/ solle der Aigen¬
thumber sich destwegen mit ihme / oder feinen Erben / nach billichen
Dingen / vergleichen / oder/ welcheszu seinerWahl gestellt/ ihnen die¬
selbe hinzuegebrachte Vermchrung/ftey bevor lassen/welcher aber ein
behaust - öd / oder bawfalliges Guet Leib - Geding Weiß annimbt /
vnd dasselb wider erhebt / vnd verbessert / so ist der Aigenthumber /
wann es gleich ohne sein Vorwissen beschehen / nach Außgang deß
Leib-Gedings/die dareinverwendte nothwendig -vnd nützliche Baw-
Unkosten / nach billichen Dingen zu erstatten schuldig / es wäredann
zwischen ihme/ vnd dem Leib-Gedingerein anders abgeredetworden.

Wann ein Leib-Gedingerkein aigenthumblich Gucthat / so mö¬
gen zwar seine Gläubiger ihre Bezahlung bey dem Leib-Geding fus¬
chen / auch diegerichtliche Lxecucion , jedochnur alleinaussdie Nutz¬
nießung seines Leib-Gedings/führen.

<

Wir über das jenige / was Unse¬
rer wegen der Gejaider / vnd

LKgcrrp / durch unterschiedlicheOene-
ralien/ vnd Ordnungen / von Zeit / zu
Zeiten publiciren lassen / anjetzo ein

äger-Ordnung auffgerichtet : Als wollen
Wir
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Wir gnädW / daß derselben in allem/ vnd jedem ge-
horsamW nachgelebt werde.
/ ^ / §. i.

WelcheLandleuth/oderInhaberderLand-Güter/mitauffgerich-
ten Zeigenzu jagen/auch sonsten hoch-vnd niders Wildprad zufallen/
vißhero bcfreyetgewesen / oderaber solches in langwürigem / statem/

verbleiben lassen / doch Uns / vnd Unfern Nachkommen an Unserer
Landsfürstlichen Paan/ Wäldern / Forsten/ vnd Gehögenvnnach-
theilig.

Denen Burgern/Baum / vnd andern gemainen Leuchen aber/
ist gäntzlichen verbottcn / auch dem kleinen Wildprad / als Haasen/
Füchs/vnddergleichen/mitschieffen/abschröcken/Zain richten/ vnd
inandereWeegnachzugehen. Sie sollen sich auch alles Fleiß deßVö-
gel-Fangs/mitNetzen/Peern/Schilden/Leimspindl/Klöben/vnd
dergleichen / enthalten/ es werdedann ihnen vondenen/ so derOrthen
Gerechtigkeit haben/ in sonderhcitvergünstiget/ oder Bestand-Weiß
verlassen ; widrigenFallsmögen sie auffftischerThat wohl gepfändet/
oder sonsten nachWilkhurder Obrigkeit/gestrafftwerden.

§ . Z.
Wanneiner ein Wild / oder Geflügel erziehete / das von vnd zu

Hauß zu gehen / oder zu fliegen gewohnt wäre / vnd jemand fienge /
ihmedasselbewissentlichausshielte/deristesschuldigwieder zugeben/
sonsten soll eraussfurkommcndeKlag / in Gewalterkennt/ benebens
auchvor Gerichtderentwegenabsonderlich gestrafft werden. Be¬
gleichen ist keinem/auch in Gejaidcrn/ einsolchThier/soeinRing/
Glocken/ oder anders Zaichen/dardurch es für ein erzogen Thierzuer¬
kennen / anihme tragt/ zu fallen gestattet / so aber bey jemanden ein
solch ^hier einkame / vnd er nichtwüste / wemes gehörig / mag er das
selbe entweder frey von sich lassen / oder in seiner Verwahrung auff-
behalten / vnd wann sich inner drey Monathen niemand desthalber
bey ihmeanmeldete/ soll es ihmeaigenthumblich verbleiben; es wäre
dann ein gemainer Mann/ der mit solchen Sachen/ wieobgemelt /
für sich selbst nicht zu thun hat / dersollesbeyStraffüberdrey Tag
nicht verhalten/sondern seiner Obrigkeitzubringcn.

Wölff/ Beern/vnd dergleichen schädliche Thier/ soll niemand er-
E z ziehen/
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ziehen/ sonstenwann sie ihrem Zucht-Herrn entgehen / vnd jemand

§. 5.
Die Baurn sollen bey ihren Hausernkeine Rüden / noch andere

grosse / dem Wildpräd schädliche Hund : auch ihre gemaine Hauß-
Hund / dem Herrn deß Gejaids / ohne Schaden halten / vnd dero-
wegen/ wann solcheHauß-Hund ins Gehültz '

zu lausten pflegen / vn-
ter Tags sie an Ketten / oder aber ihnen Brügl anhencken ; doch wo
einem beyTag / oder Nacht das Wildpräd in seine Felder zu schaden
gehet / mag es ein jeder mit seinen Hunden wohl darauß jagen / als

hüten müssen / die Rüden zu halten / vnverwehrtseynsolle.
§. 6.

Es soll sich hinfüranbey Vermeydungernstlicher Straff/keiner
dem andern seine Windhund / oder anders Vieh / hinweck zu locken /
wenigergar auffzusangen/ vnterstehen.

§ . 7-

ter die wilden Thiergezählctwerden) entgehet/vnd sichüber ein Ge-

deme er entflohen / demselbenauß Sorg/ daß er sichweiter legenmöch¬
te / nachkombt/ so mag er ihne wohl schöpffen/ doch soll er ihne her¬
nachstehenlassen/ biß erden / welcher denselbenGrund sonstenzu gc-
nüssen / dessen erindert / den er auch mit einem Hönigfladen / davon
zu verehren/schuldig.

§ . 8.

ftembdenGrund/oderBaumanlegt / demeniemand nachkombt / so
mag der Inhaber selbigen Grunds / oder Baums / solchen Schwarm
wohl schöpffen/ vnd hinweck nehmen/ ist auch dem gewesten Aigen-
thumber deßSchwarms/ nichts davonzu geben schuldig.

§. 9.
Wann ein solcher verlassener Schwarm/von einem andern ge¬

fundenwird / so ist er / ohne vorgehendeErinderungdeß Grund -In¬
habers/ denselben zu schöpffen/vnd hinweck zu nehmen/ nichtbefugt;
da aber der Inhaber deß Grunds / oder Baums / worauffstch der
Schwarmangelegt/ übtrbescheheneErinderung / nicht bald hernach
käme / vnd derFindermitBinkörbcnehendergefast wäre / so mag er
ihn wohl einfangen/ vnd welcher selbigen behaltenwill / soll halben
Theil deß billichcn Werths / nach gclegenheit der Schwarm / vnd

Hönig-
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Hönigsambö/ sambt den Beinkörben/ dem andern bezahlen ; jedoch
deme / so die Beinkörb darzu bringt / die Wahlgebühren / entweder
die Bezahlung deß halben Theils anzunehmen / oder den Schwarm
selbstzubehaltcn.

tz. io.
Legte sich der Schwarm / so einem entZehet / in einer Gewandten

Weegsan / somagder/ welcherihmnachkombt / solchen/vngeacht/
wessen der Grund / oder Baum ist / ( doch ohne dessen Nachtl ) wohl
schöpffen.

§. n.
So jemanden seine Tauben/ Ganß / Pfaben / vnd dergleichen

entfliehen / ob sie schon auß der Äigcnthumber Gesicht kommen / vnd
ihnen nicht nachgefetztwird/ sollen sie doch dem wissentlichen Aigen-
thumber / wo er sie anttifft / wider erfolgen / istauch der jenige / bey
deme sie eingeflogen / dem Aigenthumber/wann er ihmwissete/des¬
sen zu erindern schuldig. Vndwerein/oder anders nichtthut/sollvon
der Obrigkeit darzu gehalten / auch benebens vmb der vnbillichen
Vorenthaltungwillen/gestrafftwerden. DamitauchderSchaden/
so durch die Tauben / sonderlich denen Traydfeldern geschehen kan /
destomehrersverhütetwerde/ sollen die Taubenköbel nirgends/als
allein bey denen rechten Mayrhöffen/gehalten werden. Andere ge-
maineLeuth/soTraydbaw haben/mögen auffeinerStangen/soviel/
als einPflueg-Rad begrcifft / Tauben Nestzeinen ; denen halb Leh-
nern/Hoffstättern/vndHerbergernaber/istnichtzugelassen/Tauben
zum Außflug / sondern allein in Hauscrn/zu halten.

§. i.
D soll keiner auffeines andern Wasser / ohne Er¬

laubnuß fischen / noch ein Nachbar dem andern
hierinnen eingreiffeir/vnd wann darwider jemand
betrctten wird / mag er gepfandt/vndihmedie
Zeig hinweck - auch da ersieh widersetzte/mitGe-
walts Klag sürgenommenwerden. Wann es ein
gemainerMann / der es zu fursetzlicher aigennutzi-

gerEntsiembdungthut/ist er / als vmb Diebstall/zu bestraffen.
§. 2.
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